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Warum wird Energiesparen immer 
wichtiger für jeden Hauseigentümer 
und jeden Mieter?

� Die Energiepreise haben sich in den letzten 12 Jahren 
    mehr als verdoppelt, ein Ende dieser Entwicklung ist 
    nicht absehbar.
� Die fossilen Energieträger (Öl, Gas und Kohle) sind endlich.
� Die größten Lagerstätten von Öl und Gas befinden sich 
    in politisch instabilen Regionen der Erde (GUS-Staaten, 
    Iran, Irak). Ohne eine grundsätzliche Umstellung unserer 
    Energieversorgung (Ersatz von fossilen Energieträgern, 
    Verbesserung der Energieeffizienz und Nutzung erneuer-
    barer Energieträger) sind zukünftige Kriege um die 
    immer knapper werdenden Rohstoffe nicht auszuschließen.
� Bei jeder Nutzung fossiler Energieträger wird das 
    Klimagas CO2 frei, dadurch trägt der Mensch zum Treib-
    hauseffekt und zur globalen Erwärmung bei.
� Mit Energieeinsparung begeben Sie sich gegenüber den 
    Unwägbarkeiten der zukünftigen Energiepreisentwicklung 
    auf die sichere Seite

Was kann der einzelne 
Hauseigentümer und Mieter tun?

           Ermitteln Sie den Energieverbrauch Ihres Gebäudes.  

           Lassen Sie sich als Hauseigentümer von unseren 
           Energiefachleuten beraten.

           Informieren Sie sich über nutzbare Förderprogramme.

           Ergreifen Sie nach eingehender fachlicher Beratung 
           die geeigneten Maßnahmen.
           � über 100 kWh/m² und einem Gebäudealter von 
 mehr als 15 Jahren Beratung in der Regel sinnvoll
           � ab    150 kWh/m²a Energiesparmaßnahmen in der 
 Regel sinnvoll
           � über 200 kWh/m²a dringender Beratungs- und 
 Handlungsbedarf

Warum Energie sparen? Energieberatung

Energieberatung als Weg zum 
energieeffizienten Gebäude und zum 
Energieausweis

Bei Nutzung einer ingenieurmäßigen Energieberatung erhalten 
Hauseigentümer eine fachlich fundierte Handlungsempfehlung 
für die energieeffiziente Sanierung Ihres Gebäudes.

Die wesentlichen Inhalte des Berichtes 

Schlecht gedämmtes Haus 

Der bundeseinheitliche 
                  Gebäudeenergieausweis

� Erhebung des Ist-Zustandes des Gebäudes, der Heizung 
    und energetischer Schwachstellen
� Vorschläge zu Energiesparmaßnahmen inklusive Wirtschaft-
   lichkeitsberechnung
� Berücksichtigung des Einsatzes erneuerbarer Energien
� Maßnahmenkatalog mit differenzierter Darstellung der Ein-
   sparpotentiale und Empfehlungen zum Investitionszeitpunkt
� objektbezogene Fördermittelauskunft
� Darstellung der Schadstoff-Emissionsraten und 
   CO2-Einsparpotentiale

Soweit für Ihr Gebäude vor dem 01.01.1995 der Bauantrag 
oder die Bauanzeige gestellt wurde und es vorwiegend zu 
Wohnzwecken genutzt wird, kann vom Energieberater ein 
Zuschuss zu den Beratungskosten beantragt werden. 

Die Datenaufnahme der  Vor-Ort-Energieberatung und des 
bedarfsorientierten Gebäudeenergieausweises sind weitgehend 
identisch. Daher kann nach der für die Energieberatung erfor-
derlichen umfassenden und detaillierten Datenaufnahme vom 
Energieberater auch der Energiebedarfsausweis für das Gebäu-
de erstellt werden. 
Beachten Sie bitte auch, dass die Berufsbezeichnung des 
Energieberaters bislang gesetzlich nicht geschützt ist und sich 
daher jeder „Energieberater“ nennen darf. 

Daher unsere Empfehlung:

Beauftragen Sie einen bei der Ingenieurkammer Thüringen 
gelisteten Nachweisberechtigten für Wärmeschutz bzw. ei-
nen Energieberater der beim  Landesfachverband Energie-
beratung Thüringen e.V. eingetragen ist. Unsere Bedingun-
gen für den Listeneintrag garantieren die Fachkompetenz 
und Unabhängigkeit unserer Energiefachleute.

 Durchschnittlicher Energieverlust eines nicht modernisierten Gebäudes. 

Mit der Energieeinsparverordnung 
ENEV 2007 wurde in Umsetzung 
einer EU-Richtlinie der bundesein-
heitliche Energieausweis eingeführt. 
Ziel ist, mittels leicht verständli-
cher Kennziffern, Transparenz 
bezüglich der energetischen 
Qualität des Gebäudes und der zu 
erwartenden Energiekosten zu 
schaffen. Alle Miet-, Kauf-, oder 
Pachtinteressenten haben im Vor-
feld des Vertragsabschlusses ein 
Recht auf Einsichtnahme in den 
Energieausweis des Gebäudes. Wir 
empfehlen dringend, dieses Recht 
in Anspruch zu nehmen und im 
Bedarfsfall vor Vertragsabschluss 
einen unserer Energiefachleute 
hinzu zu ziehen, um später vor 
unliebsamen Überraschungen si-
cher zu sein. 

Soweit das Gebäude mehr als 4 
Wohneinheiten umfasst bzw. 
schon teilsaniert ist, räumt der 
Gesetzgeber in vielen Fällen dem 
Hauseigentümer eine Wahlmög-
lichkeit zwischen Bedarfs- und 
Verbrauchsausweis ein. Der Be-
darfsausweis wird von einem 
Energiefachmann auf der Grundla-
ge der Daten der Gebäudehülle 
und der Heizungsanlage berech-
net. Wogegen der Verbrauchsaus-
weis lediglich die witterungsberei-
nigten Heizenergieverbrauchswer-
te der letzten drei Heizperioden 
darstellt.

Vorteile des Bedarfsausweises 
gegenüber des Verbrauchsauswei-
ses: Sie erhalten gleichzeitig eine 
erste  Aussage über die energeti-
sche Qualität des Gebäudes sowie 
über Energiesparpotentiale.

Ohne Kenntnis der energetischen 
Situation von Gebäudehülle und 
Heiztechnik können dagegen im 
Verbrauchsausweis keine fachlich 
fundierten Modernisierungsemp-
fehlungen gegeben werden.

Bei weniger als 8 Wohneinheiten 
beschreibt der Verbrauchsausweis 
nach unserer Meinung mehr das 
Verhalten der Gebäudenutzer als die 
energetische Qualität des Gebäudes. 

Ablauf einer Energieberatung:

Nach einer detaillierten Vor-Ort-Datenaufnahme (Geometrie 
des Gebäudes, energetische Qualität der Gebäudehülle und 
der Heizungsanlage, Gebäudenutzung u.ä.) wird die Energie-
bilanz des Gebäudes berechnet und ein umfassender 
Beratungsbericht erstellt. Der Beratungsbericht wird dem 
Hauseigentümer übergeben und in einem persönlichen 
Gespräch vom Energieberater erläutert.

Mit Wirkung vom 01.10.2009 
wurde die ENEV erneut novelliert, es 
trat die ENEV 2009 in Kraft. 

Die wesentlichsten Neuerungen 
sind:
1. Verschärfung der Anforderungen 
an die energetische Qualität der 
baulichen Hülle bei Neubauten und 
wesentlicher Änderungen um ca. 
15 % sowie der primärenergeti-
schen Anforderungen um ca. 30 %
2. Regelungen zur schrittweisen 
Außerbetriebnahme von Nacht-
speicherheizungen
3. Erweiterung der Pflicht zur 
Dämmung der obersten Geschoss-
decke 
4.  Anrechenbarkeit von im Gebäu-
de erzeugtem und verbrauchtem 
Strom aus regenerativen Energieträ-
gern auf den Primärenergiekenn-
wert eines Neubaus

Weiterhin gilt seit dem 01.01.2009 
das Regenerative Wärmegesetz. 

Ziel dieser Regelung ist die 
Erhöhung des Anteils Erneuerbarer 
Energien an der Wärmeversorgung 
in Deutschland auf mindestens 14 % 
bis zum Jahre 2020. Dazu müssen 
alle Eigentümer/Bauherren von 
Neubauten ihren Wärmebedarf an-
teilig aus Erneuerbaren Energie-
quellen (z.B. Solarthermie, Biomas-
se, Geothermie) gewinnen. In Ab-
hängigkeit  von der genutzten 
Energiequelle schreibt das Gesetz 
Mindestanteile des Erneuerbaren 
Energieträgers (zum Beispiel 15 % 
bei thermischer Solarenergie; 50 % 
bei Nutzung fester Biomasse) am 
Gesamtwärmebedarf des Gebäudes 
vor. 

Alternativ können Hauseigentümer 
stärker dämmen als es die ENEV 
vorschreibt, Fernwärme oder Wär-
me aus Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWK) nutzen. 

Zur rechtssicheren und kostenopti-
malen Einhaltung des Regenerati-
ven Wärmegesetztes empfiehlt sich 
eine fachkundige ingenieurtechni-
sche Beratung durch unsere Fach-
leute. 


